
Von: 

Gesendet: Montag, 8. Mai 2023 07:58 

An: 

Betreff: Ubersicht der Gesetze und Verordnungen, die für Landesbeamte des 

Landes Rheinland-Pfalz gelten 

Sehr geehrter Herr 

vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihren Antrag nach § 2 Abs. 2 des Landestransparenzgesetzes ( LTranspG). 

Alle Landesbeamtinnen und Landesbeamte sind an Recht und Gesetz gebunden. Sie haben bei ihrer Tätigkeit alle im 

Einzelfall einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsvorschriften zu beachten. Eine Übersicht über 

die rheinland-pfälzischen Landesgesetze und Landesverordnungen sind auf der Seite 

https://www.landesrecht.rlp.de thematisch gegliedert einsehbar. Eine Zusammenstellung der Gesetze und 

Verordnungen des Bundes sind auf der Seite https://www.gesetze-im-internet.de veröffentlicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Referat Öffentliches Dienstrecht 

MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT 

RHEINLAND-PFALZ 

Schillerplatz 3-5 

55116 Mainz 

Telefon +49 (6131) 16 - 

Telefax +49 (6131i 161/ 

https://mdi.rlp.de 

Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet. 


